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dass alle an der Bereitstellung dieser Hilfe in Situationen bewaffneten Konflikts be-

teiligten Akteure diese Grundsätze fördern und uneingeschränkt einhalten müssen. 

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über den Mangel an humanitärer 

Hilfe und Entwicklungshilfe sowie an Finanzmitteln, der die Anstrengungen zur Be-

wältigung konfliktbedingter Ernährungsunsicherheit und drohender Hungersnöte ein-

schränkt, und fordert die Mitgliedstaaten auf, alles zu tun, um die humanitäre Hilfe 

und Entwicklungshilfe sowie die für Nahrungsmittelhilfe und den humanitären Bedarf 

bereitgestellten Finanzmittel aufzustocken, auch über die Organisationen der Verein-

ten Nationen. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Zusage der multilateralen Entwicklungsbanken 

und internationalen Finanzinstitutionen, ihren Sachverstand und ihre Finanzmittel zu 

bündeln, um die politische und finanzielle Unterstützung für Länder und Haushalte, 

die durch die Ernährungssicherheitskrise besonders gefährdet sind, rasch aufzustocken 

und die einheimische Agrarproduktion in den betroffenen Ländern und die Versor-

gung dieser Länder zu erhöhen. 

 Der Sicherheitsrat legt den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die über die 

erforderlichen Ressourcen verfügen, nahe, sich verstärkt darum zu bemühen, gefähr-

dete Länder bei der nachhaltigen Umgestaltung ihrer Landwirtschafts- und Nahrungs-

mittelsysteme zu unterstützen, unter anderem durch agrarökologische und andere in-

novative Ansätze, die ihre Resilienz erhöhen, sowie Kleinbauern zu unterstützen, ein-

schließlich ihres Zugangs zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und Finanzdienst-

leistungen, und die Infrastruktur, die logistische Unterstützung und die Innovationen 

auszubauen, die für den Anbau, die Lagerung und die Verteilung von Nahrungsmitteln 

erforderlich sind. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die über 

die erforderlichen Ressourcen verfügen, auf, an gefährdete Länder mit entsprechen-

dem Bedarf Sachspenden bereitzustellen und die notwendigen damit verbundenen 

Kosten zu übernehmen und derartige Spenden außerdem an die wichtigsten humani-

tären Organisationen für den Transport und die Auslieferung von Nahrungsmittelroh-

stoffen bereitzustellen. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass der Zugang zu erschwinglichen, gesundheit-

lich unbedenklichen und nährstoffreichen Nahrungsmitteln ein menschliches Grund-

bedürfnis ist, und teilt die Auffassung, dass eine enge Zusammenarbeit wichtig ist, um 

Hungersnöte und konfliktbedingte Ernährungsunsicherheit und Fehlernährung zu ver-

hüten und gegen sie vorzugehen und um widerstandsfähigere, nachhaltigere und in-

tegrativere Agrar- und Nahrungsmittelsysteme aufzubauen.  
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Situationen befinden, und dadurch zur Verwirklichung der Agenda 2030 für nachhal-

tige Entwicklung beizutragen, insbesondere zur Beseitigung der Armut und zur Ver-

ringerung der Gefahr der Ernährungsunsicherheit und Fehlernährung in Situationen 

bewaffneten Konflikts. 

 Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine Entschlossenheit, in Zusammenarbeit 

mit dem Generalsekretär allen möglichen Wegen zur Verhütung konfliktbedingter Er-

nährungsunsicherheit, akuter Fehlernährung und drohender Hungersnöte nachzuge-

hen, sowie seine Entschlossenheit, allen möglichen Wegen zur Beendigung bewaffne-

ter Konflikte nachzugehen, unter anderem mithilfe der Bekämpfung ihrer grundlegen-

den Ursachen auf inklusive, integrierte und nachhaltige Weise durch die Förderung 

von Dialog, Vermittlung, Konsultationen, politischen Verhandlungen und anderen 

friedlichen Mitteln und die gleichzeitige Stärkung von humanitären Maßnahmen und 

Entwicklungs- und Friedenskonsolidierungsmaßnahmen in dieser Hinsicht. Der  

Sicherheitsrat unterstreicht ferner, dass dringend verstärkte Anstrengungen zu ihrer 

Verhütung und Beilegung unternommen werden müssen, wobei den jeweiligen regio-

nalen Dimensionen der bewaffneten Konflikte vor allem mit regionaler Diplomatie 

und regionalen Abmachungen Rechnung zu tragen ist. 

 Der Sicherheitsrat ist sich des Wertes zeitnah erhaltener Informationen bewusst 

und würdigt die Anstrengungen des Generalsekretärs, dem Rat zügig Bericht zu er-

statten, wenn die Gefahr einer konfliktbedingten Hungersnot und weit verbreiteter Er-

nährungsunsicherheit im Kontext eines bewaffneten Konflikts eintritt, und bekundet 

erneut seine feste Absicht, solchen Informationen des Generalsekretärs seine volle 

Aufmerksamkeit zu widmen, wenn ihm derartige Situationen zur Kenntnis gebracht 

werden.  

 Der Sicherheitsrat legt dem Generalsekretär nahe, in seine Berichterstattung 

über länderspezifische Situationsanalysen nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselte 

Informationen aufzunehmen, wenn die Gefahr einer konfliktbedingten Hungersnot 

und weit verbreiteter Ernährungsunsicherheit im Kontext eines bewaffneten Konflikts 

eintritt, und bekundet seine Absicht, solchen Informationen weiterhin die gebührende 

Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere im Hinblick auf sachdienliche Empfehlun-

gen zur Abwendung solcher Gefahren.“ 

 


